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Wir laden die Aktiondrinnen und Aktiondre* unserer Gesellschaft hiermit zu der am
Dienstag, den 2. Juni 2026, um 11:00 Uhr (MESZ) stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein. Die Hauptversammlung findet gemaB § 15 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft in der
Form einer virtuellen Hauptversammlung gemaB § 118a Aktiengesetz (AktG) ohne
physische Prasenz der Aktionare oder ihrer Bevollmachtigten statt. Die gesamte virtuelle
Hauptversammlung wird fir die ordnungsgemafl angemeldeten Aktiondre unter der
Internetadresse

https://ir.teamviewer.com/hv

im passwortgeschtitzten Online-Portal der Gesellschaft (InvestorPortal) im Wege der Bild-
und Tontbertragung live zuganglich sein. Die Er6ffnung der Hauptversammlung sowie die
Reden des Vorstands und des Aufsichtsrats sind auch fiir sonstige Interessierte unter der
genannten Internetadresse zuganglich. Die Stimmrechtsausiibung der Aktionare erfolgt -
durch die Aktionare selbst oder durch ihre Bevollmachtigten - ausschlieBlich im Wege der
elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung im Sinne des § 118a Abs. 1
AktG ist der Verwaltungssitz der Gesellschaft in 73033 Goppingen, Bahnhofsplatz 2. Eine
physische Prasenz der Aktionare und ihrer Bevollmachtigten - mit Ausnahme der von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - am Ort der Hauptversammlung ist
ausgeschlossen.

* Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum verwendet. Samtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaBen fiir alle Geschlechter.
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I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TeamViewer SE und des gebilligten
Konzernabschlusses des TeamViewer-Konzerns fiir das Geschidftsjahr 2025; Vorlage des
zusammengefassten Lageberichts der TeamViewer SE und des TeamViewer-Konzerns fiir das
Geschiaftsjahr 2025, einschlieBlich der Nachhaltigkeitserkldarung, der erlauternden Berichte zu den
Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs (HGB); Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats fiir
das Geschiaftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss am 12. Marz
2026 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen ist eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 daher nicht
vorgesehen.

Die genannten Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sind liber die Internetseite der Gesellschaft unter
https://irteamviewer.com/hv veroffentlicht und dort zuganglich.

2. Beschlussfassung iiber die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Hohe von EUR 6.540.000,00 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung liber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der TeamViewer SE fiir das
Geschaftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschaftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands der Gesellschaft fiir diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung liber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der TeamViewer SE fiir das
Geschéaftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschaftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats der Gesellschaft fiir diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung liber die Bestellung des Abschlusspriifers, des Konzernabschlusspriifers und des
Priifers fiir die priiferische Durchsicht unterjdhriger Finanzinformationen sowie des Priifers fiir die
Nachhaltigkeitsberichterstattung

5.1.Der Aufsichtsrat schlagt auf Empfehlung seines Priifungsausschusses vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Stuttgart, zum
Abschlusspriifer und Konzernabschlusspriifer fiir das Geschaftsjahr 2026 sowie zum Priifer fir
eine etwaige priiferische Durchsicht des verkiirzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts
flir das erste Halbjahr des Geschaftsjahres 2026 sowie fiir eine etwaige priiferische Durchsicht
zusatzlicher  unterjahriger Finanzinformationen im Sinne wvon § 115 Abs. 7
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) wahrend des Geschaftsjahres 2026 und bis zur nachsten
ordentlichen Hauptversammlung 2027 zu bestellen.

Der Priifungsausschuss hat erklart, dass seine Empfehlung frei von ungebiihrlicher Einflussnahme
durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmdglichkeiten beschrankende Klausel im Sinne von Art.
16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.
April 2014 (ber spezifische Anforderungen an die Abschlusspriifung bei Unternehmen von
offentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission
auferlegt wurde. Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft, Stuttgart,
ist seit 2022 Abschlusspriifer der Gesellschaft.

5.2. Der Aufsichtsrat schlagt auf Empfehlung seines Priifungsausschusses vor, vorsorglich fiir den Fall,
dass der deutsche Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 in der
durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geanderten Fassung (,,CSRD-Umsetzungsgesetz“) eine
Bestellung durch die Hauptversammlung ausdriicklich verlangt und die Priifung nach dem
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deutschen Umsetzungsgesetz nicht ohnehin dem  Abschlusspriifer obliegt, die
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Stuttgart, zum Priifer des
Nachhaltigkeitsberichts fiir den TeamViewer-Konzern fiir das Geschaftsjahr 2026 zu bestellen.
Dieses Gesetz befindet sich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung liber diese Einberufung der
Hauptversammlung noch im Gesetzgebungsverfahren.

6. Beschlussfassung iiber die Billigung des Vergiitungsberichts

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben einen Verglitungsbericht gemaB § 162 AktG fiir das
Geschaftsjahr 2025 erstellt, der der Hauptversammlung gemaB § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorgelegt
wird.

Der Vergitungsbericht wurde durch den Abschlusspriifer gemai § 162 Abs. 3 AktG daraufhin geprift, ob
die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG enthalten sind. Darliber hinaus wurde
der Abschlusspriifer beauftragt, eine weitergehende inhaltliche Priifung des Verglitungsberichts
vorzunehmen. Der (iber die Priifung des Verglitungsberichts erstellte Vermerk ist dem Verglitungsbericht
beigefligt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gemaB § 162 AktG erstellten und gepriiften
Vergltungsbericht fiir das Geschaftsjahr 2025 zu billigen.

Der Vergiitungsbericht ist im Geschaftsbericht 2025 unter https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse
sowie unter https://ir.teamviewer.com/hv - auch wahrend der Hauptversammlung - zuganglich.

7. Beschlussfassung iiber die Billigung des Vergiitungssystems fiir die Vorstandsmitglieder

Der Aufsichtsrat hat auf Empfehlung seines Nominierungs- und Verglitungsausschusses ein
liberarbeitetes Verglitungssystem fiir die Vorstandsmitglieder der TeamViewer SE beschlossen.

Die Hauptversammlung der TeamViewer SE hat zuletzt am 24. Mai 2023 das bisherige Verglitungssystem
mit einer Zustimmung von 96,63% gebilligt. Da sich das bisherige Vergilitungssystem in den vergangenen
Jahren bewahrt hat, wurde es durch das liberarbeitete Verglitungssystem lediglich punktuell in
ausgewahlten Bereichen weiterentwickelt. Im Vorfeld der erneuten turnusmaBigen Vorlage an die
ordentliche Hauptversammlung wurde eine umfassende Uberpriifung vorgenommen. Dabei wurden
neben den aktuellen regulatorischen Anforderungen, der Marktpraxis und der strategischen
Steuerungslogik auch das Feedback der Investoren und Stimmrechtsberater beriicksichtigt.

Die wesentlichen Anpassungen betreffen die Gewichtung und Ausgestaltung der finanziellen Erfolgsziele
sowie des relativen Total Shareholder Returns (TSR) im Rahmen des Long-Term-Incentives (LTI). Zudem
werden einzelne technische Anderungen vorgenommen, die iiberwiegend klarstellenden Charakter
haben. Im Ubrigen bleibt das Vergiitungssystem inhaltlich unverandert.

Nach Art. 52 Abs. 2 SE-VO in Verbindung mit § 120a Abs. 1 AktG beschlie3t die Hauptversammlung einer
borsennotierten Gesellschaft tiber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verglitungssystems bei
jeder wesentlichen Anderung, mindestens jedoch alle vier Jahre.

Das Uberarbeitete Vergitungssystem findet ab dem 1. Januar 2026 Anwendung. Es ist ab
Veroffentlichung der Einberufung sowie wahrend der gesamten Hauptversammlung (iber die
Internetadresse https://ir.teamviewer.com/hv zuganglich.

Der Aufsichtsrat schlagt vor, das liberarbeitete Vergiitungssystem fiir die Vorstandsmitglieder - wie auf
der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv veréffentlicht - zu billigen.

8. Beschlussfassung iiber die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Frau Hera Kitwan Siu hat ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied der TeamViewer SE zum 30. Juni 2025
niedergelegt. Auf Antrag des Vorstands hat das Amtsgericht Ulm mit Beschluss vom 25. Marz 2026 Frau
Andrea Euenheim zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Der Aufsichtsrat der TeamViewer SE setzt sich
gemaB § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus acht (8) Mitgliedern zusammen, die von der
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Hauptversammlung gewahlt werden. Da Frau Andrea Euenheim gerichtlich bestellt wurde, soll sie im
Einklang mit den Grundsatzen guter Corporate Governance nun der Hauptversammlung zur Wabhl
vorgeschlagen werden. Der nachfolgende Wahlvorschlag beruht auf der Empfehlung des Nominierungs-
und Vergilitungsausschusses des Aufsichtsrats sowie auf einem Beschluss des Aufsichtsrats. Die
Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlagt - gemaB der Empfehlung des Nominierungs- und Vergiitungsausschusses - vor,
mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 2. Juni 2026 fiir einen Zeitraum bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die liber die Entlastung fiir das Geschaftsjahr 2029 beschlieBt, zum
Mitglied des Aufsichtsrats zu wahlen:

Frau Andrea Euenheim, Gauting, Deutschland, selbstandige Beraterin im Bereich Personalstrategie und
Unternehmensfiihrung.

Der Wahlvorschlag beriicksichtigt die Grundlagen der Anforderungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 28. April 2022. Er tragt damit den vom Aufsichtsrat nach
Empfehlung C.1 DCGK fiir seine Zusammensetzung benannten Zielen Rechnung und strebt die Erfiillung
des erarbeiteten Kompetenzprofils und Diversitatskonzepts fiir das Gesamtgremium an.

Nach Einschatzung des Aufsichtsrats ist die Kandidatin unabhangig im Sinne der Empfehlungen des
DCGK. Der Aufsichtsrat hat sich zudem versichert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand fiir die
Ausilibung des Mandats aufbringen kann.

Ergianzende Angaben zum Tagesordnungspunkt 8 gemaB Empfehlung C.13 DCGK

Nach Einschatzung des Aufsichtsrats bestehen keine fiir die Wahlentscheidung eines objektiv urteilenden
Aktiondrs maBgebenden personlichen oder geschaftlichen Beziehungen zwischen der zur Wahl
vorgeschlagenen Kandidatin und der TeamViewer SE oder deren Konzerngesellschaften, den Organen der
TeamViewer SE oder einem wesentlichen an der Gesellschaft beteiligten Aktionar.

Der Lebenslauf der vorgeschlagenen Kandidatin einschlieBlich der Angaben zu Mitgliedschaften in
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten und in vergleichbaren deutschen und internationalen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sowie Ubersichten iber ihre wesentliche Tatigkeiten
neben dem Aufsichtsratsmandat sind im Anschluss an die Tagesordnung unter Ziffer Il. aufgefiihrt und
stehen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an zum Abruf unter https://ir.teamviewer.com/
hv sowie in jahrlich aktualisierter Form zusammen mit den Lebensldufen aller weiteren
Aufsichtsratsmitglieder auf der Internetseite unserer Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com zur
Verfligung. Eine Qualifikationsmatrix mit Angaben zu der vorgeschlagenen Kandidatin ist im Anschluss an
die Tagesordnung unter Ziffer Il. aufgefiihrt und Uber unsere Internetseite unter https://
irteamviewer.com/hv zuganglich.

9. Beschlussfassung iiber die Erméachtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum
Ausschluss des Andienungs- bzw. Bezugsrechts

Die von der Hauptversammlung am 7. Juni 2024 erteilte Ermachtigung zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien wurde in Teilen ausgenutzt. Um der Gesellschaft auch kiinftig im vollen Umfang von bis zu
10 % des jeweils aktuellen Grundkapitals (abziiglich jeweils gehaltener eigener Aktien) die Méglichkeit zu
eroffnen, flexibel eigene Aktien erwerben und verwenden zu kdnnen, soll eine entsprechende neue
Ermachtigung geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschlieBen:

1. Aufhebung der Ermachtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss
des Bezugsrechts vom 7. Juni 2024

Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 7. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 11
beschlossene Ermachtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des
Bezugsrechts wird, soweit noch nicht ausgenutzt, mit Wirksamwerden der nachfolgenden Ermachtigung
aufgehoben und durch diese ersetzt.
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2. Erméchtigung zum Erwerb

Der Vorstand wird ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. Juni 2031 eigene Aktien bis zu
insgesamt 10 % des Grundkapitals zu erwerben. MaBgebend fiir die Grenze von 10 % ist die
Grundkapitalziffer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermachtigung. Soweit im Zeitpunkt der
Ausilibung dieser Ermachtigung die Grundkapitalziffer niedriger ist, so ist dieser niedrigere Wert
mafBgeblich. Dabei diirfen auf die aufgrund dieser Ermachtigung erworbenen Aktien zusammen mit
anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, zu
keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweils bestehenden Grundkapitals entfallen. Die Ermachtigung kann
auch durch abhangige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder von Dritten
fir Rechnung der Gesellschaft oder von ihr abhangiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft
stehender Unternehmen ausgelibt werden. Die Ermachtigung kann ganz oder in Teilbetrdagen, einmal
oder mehrmals ausgelibt werden.

Der Erwerb erfolgt (iber die Borse, mittels eines an alle Aktiondare der Gesellschaft gerichteten
offentlichen Kauf- bzw. Verkaufsangebots, unter Nutzung von Derivaten (wie nachstehend definiert) oder
von einem Kredit- oder Finanzinstitut.

a) Erwerb iiber die Borse

Sofern der Erwerb der Aktien liber die Borse erfolgt, darf der Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten)
den am jeweiligen Handelstag in der Eroffnungsauktion ermittelten Aktienkurs der Aktie der Gesellschaft
an der Frankfurter Wertpapierborse im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um
nicht mehr als 10 % {berschreiten und nicht mehr als 20 % unterschreiten. Sofern keine
Eroffnungsauktion stattfindet, ist der maBBgebliche Borsenkurs der erste am jeweiligen Handelstag
gezahlte Kurs der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbérse im XETRA-Handel (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem).

b) Erwerb mittels 6ffentlichen Angebots

Beim Erwerb Uber ein 6ffentliches Kaufangebot kann die Gesellschaft entweder ein formelles Angebot
veroffentlichen oder zur Abgabe von Verkaufsangeboten &ffentlich auffordern. Der an die Aktionare
gezahlte Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) darf jeweils den arithmetischen Mittelwert der
Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierboérse im
XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) bzw., sofern eine Schlussauktion nicht
stattfindet, der jeweils letzte bezahlte Bb6rsenpreis) an den letzten drei Bérsenhandelstagen vor der
Veroéffentlichung des Angebots oder, bei einer Aufforderung zur Angebotsabgabe, vor dem Erwerb um
nicht mehr als 10 % (iber- oder unterschreiten. Im Falle nachtraglich eintretender erheblicher
Abweichungen vom mafBgeblichen Kurs kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall ist der
arithmetische Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Aktie der Gesellschaft an der
Frankfurter Wertpapierborse im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) bzw.,
sofern eine Schlussauktion nicht stattfindet, der jeweils letzte bezahlte Boérsenpreis) an den letzten drei
Borsenhandelstagen vor Veréffentlichung der Anpassung mafgeblich.

Das Riickkaufvolumen kann begrenzt werden. Sofern die von den Aktiondaren zum Erwerb angebotenen
Aktien den Gesamtbetrag des Erwerbsangebots der Gesellschaft liberschreiten, kann die Annahme im
Verhialtnis der jeweils zum Erwerbspreis bzw. einem darunterliegenden Preis angedienten bzw.
angebotenen Aktien statt im Verhaltnis der Beteiligungsquote der andienenden bzw. anbietenden
Aktionare erfolgen. Es kann zudem vorgesehen werden, dass geringe Stlickzahlen bis zu 150 angebotene
Aktien je Aktionar bevorrechtigt angenommen werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur
Angebotsabgabe kann weitere Bedingungen vorsehen.

c) Erwerb von einem Kredit- oder Finanzinstitut
SchlieBlich kann die Gesellschaft mit einem Kreditinstitut und/oder einem anderen die Voraussetzungen
des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfiillenden Unternehmen (Finanzinstitut) vereinbaren, dass diese der

Gesellschaft innerhalb eines vorab definierten Zeitraums eine zuvor festgelegte Aktienstlickzahl oder
einen zuvor festgelegten Eurogegenwert an Aktien der Gesellschaft liefern. Dabei hat der Preis, zu dem
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die Gesellschaft eigene Aktien erwirbt, einen Abschlag zum arithmetischen Mittel der
volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbodrse im XETRA-Handel
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem), berechnet liber eine vorab festgelegte Anzahl von
Borsenhandelstagen, aufzuweisen. Der Preis der Aktie darf jedoch das vorgenannte Mittel nicht um mehr
als 20 % unterschreiten. Es ist zulassig, dass dieser Kaufpreis im Ergebnis durch einen am Ende oder nach
Ablauf der tatsachlichen Periode des Riickerwerbs erfolgenden Barausgleich und/oder Ausgleich in Aktien
erreicht wird. Ferner miissen sich die Kreditinstitute oder die anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs.
5 Satz 1 AktG erfiillenden Unternehmen verpflichten, die zu liefernden Aktien an der Borse zu Preisen zu
kaufen, die innerhalb der Bandbreite liegen, die bei einem unmittelbaren Erwerb (iber die Bérse durch die
Gesellschaft selbst gelten wiirde.

Die Erwerbsermachtigung nach dieser Ziffer 2 kann zu jedem gesetzlich zulassigen Zweck, insbesondere
zur Verfolgung eines oder mehrerer der unter den nachstehenden Ziffern 3 und 4 genannten Ziele,
ausgelibt werden. Der Erwerb zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ist ausgeschlossen.

3. Einziehung der Aktien

Der Vorstand wird ermachtigt, die aufgrund dieser oder einer friiher erteilten und bereits ausgenutzten
Ermachtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung kann auf einen Teil der
erworbenen Aktien beschrankt werden. Von der Ermachtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch
gemacht werden. Die Einziehung fiihrt grundsatzlich zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann
abweichend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital unverandert bleibt und sich stattdessen durch die
Einziehung der Anteil der ibrigen Aktien am Grundkapital gemaB § 8 Abs. 3 AktG erhoht. Der Vorstand ist
in diesem Fall zur Anpassung der Angabe der entsprechenden Zahl in der Satzung ermachtigt.

4.Verwendung der Aktien

Der Vorstand wird ermachtigt, die aufgrund dieser Ermachtigung oder einer friiher erteilten und bereits
ausgenutzten Ermachtigung erworbenen eigenen Aktien durch einen Verkauf liber die Bérse oder ein
Angebot an alle Aktionare zu verauBern. Der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw., soweit
unter nachstehendem lit. €) Aktien an Mitglieder des Vorstands libertragen werden, ausschlieBlich der
Aufsichtsrat, wird ferner ermachtigt, die aufgrund dieser Ermachtigung oder frither erteilten
Ermachtigungen erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise unter vollstdndigem oder teilweisem
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionadre wie folgt zu verwenden:

a) zur VerauBerung gegen Sachleistung, insbesondere - aber ohne Beschrankung hierauf - zum Erwerb
von Unternehmen, Betrieben, Unternehmens- oder Betriebsteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder
zum Erwerb von sonstigen Vermodgensgegenstidanden oder Anspriichen auf den Erwerb von
Vermogensgegenstianden, einschlieBlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre
Konzernunternehmen;

b) zur VerauBerung gegen Barzahlung, soweit diese zu einem Preis erfolgt, der den Borsenwert von Aktien
der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter Bezugsrechtsausschluss nach §§ 186 Abs.
3Satz 4,71 Abs.1 Nr.8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG);

c) zur Erfillung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus Options- und Wandlungsrechten bzw.
Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft oder von ihr abhdngigen oder im Mehrheitsbesitz der
Gesellschaft stehenden Unternehmen begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die ein
Options- oder Wandlungsrecht gewahren oder eine Wandlungspflicht begriinden (bzw. Kombinationen
dieser Instrumente);

d) zur Gewahrung von Bezugsrechten an Inhaber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die
von der Gesellschaft oder von ihr abhangigen oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden
Unternehmen begeben wurden und die ein Options- oder Wandlungsrecht gewdhren oder eine
Wandlungspflicht begriinden (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), in dem Umfang, wie es ihnen
nach Ausiibung der Rechte oder Pflichten aus den genannten Instrumenten zustehen wiirde;
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e) zur Gewahrung im Rahmen von Beteiligungsprogrammen und/oder im Rahmen einer aktienbasierten
Vergiitung. Die Ubertragung von Aktien bzw. eine entsprechende Zusage oder Vereinbarung zur
Ubertragung darf dabei nur an Personen erfolgen, die am betreffenden Beteiligungsprogramm als
Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, der Geschaftsflihrung einer von der Gesellschaft abhangigen
Gesellschaft oder als Arbeitnehmer der Gesellschaft oder einer von ihr abhiangigen Gesellschaft
teilnehmen oder in dieser Eigenschaft eine aktienbasierte Vergiitung erhalten. Die Ubertragung von
eigenen Aktien kann dabei auch zu vergiinstigten Preisen oder ohne besonderes Entgelt erfolgen;

f) zur Durchflihrung einer sog. Aktiendividende (Scrip Dividend), bei der den Aktiondren angeboten wird,
ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilweise) gegen Gewahrung von Aktien der Gesellschaft
in die Gesellschaft einzulegen.

Die Ermachtigungen unter lit. a) bis f) konnen einmalig oder mehrmals und auch durch abhangige oder im
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder von Dritten flir Rechnung der Gesellschaft
oder von ihr abhangiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehender Unternehmen ausgeiibt
werden. Das Bezugsrecht der Aktionare ist jeweils insoweit ausgeschlossen. Die Verwendung eigener
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts darf nach dieser Ermachtigung nur erfolgen, wenn auf die
Summe dieser neuen Aktien rechnerisch insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Ermachtigung oder - falls dieser Wert niedriger ist - zum Zeitpunkt der
Ausilibung dieser Ermachtigung entfallt. Sofern wahrend der Laufzeit dieser Ermachtigung bis zu ihrer
Ausnutzung von anderen Ermachtigungen zur Ausgabe oder zur VerauBerung von Aktien der Gesellschaft
oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft erméglichen oder zu ihm
verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird (einschlieBlich eines
Ausschlusses des Bezugsrechts gemaB oder analog § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG), ist dies auf die vorstehend
genannte 10 %-Grenze anzurechnen. Ein Ausschluss des Bezugsrechts gemaB vorstehendem lit. e) darf
nur bis zu einer Hohe von maximal 5 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder - falls
dieser Wert niedriger ist - im Zeitpunkt der Ausilibung dieser Ermachtigung erfolgen. Darauf anzurechnen
sind Aktien, die wahrend der Laufzeit dieser Ermachtigung unter einer anderen Ermachtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare an denselben Personenkreis ausgegeben oder verdufB3ert
werden. AuBerdem ist auf diese 5 %-Grenze der Nennbetrag eines etwaigen fiir Zwecke des § 192 Abs. 2
Nr. 3 AktG beschlossenen bedingten Kapitals der Gesellschaft anzurechnen.

10. Beschlussfassung iiber die Ermachtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Verwendung von Derivaten
oder liber multilaterale Handelssysteme

In Erganzung der unter Tagesordnungspunkt 9 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermachtigung
zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll die Gesellschaft wie im Jahr 2024 erneut
ermachtigt werden, eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten zu erwerben. Dadurch soll das
Volumen an Aktien, das insgesamt erworben werden darf, nicht erhéht werden; es werden lediglich
weitere Handlungsalternativen zum Erwerb eigener Aktien er6ffnet. Aus diesem Grund soll die
Gesellschaft auBerdem erganzend ermachtigt werden, eigene Aktien auch Uber ein multilaterales
Handelssystem im Sinne von § 2 Abs. 6 Borsengesetz zu erwerben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschlieBen:
1. Einsatz von Derivaten

Der Erwerb eigener Aktien im Rahmen der gemaB Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen Ermachtigung
zum Erwerb eigener Aktien (,,Erméchtigungsbeschluss“) kann auBerdem erfolgen mittels (i) des Erwerbs
von Optionen, die der Gesellschaft das Recht zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft vermitteln (,,Call-
Optionen*), (ii) der VerduBerung von Optionen, die die Gesellschaft im Falle der Austibung zum Erwerb
von Aktien der Gesellschaft verpflichten (,Put-Optionen“), und/oder (iii) des Abschlusses von
Terminkaufvertragen liber Aktien der Gesellschaft, bei denen zwischen Abschluss des jeweiligen Vertrags
und der Borsenlieferung der Aktien der Gesellschaft mehr als zwei Borsenhandelstage liegen
(,Terminkaufvertrdge"; Call-Optionen, Put-Optionen und Terminkaufvertrdage gemeinsam ,Derivate®).
Der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten ist auf maximal 5 % des Grundkapitals begrenzt.
MaBgebend fiir die Grenze von 5 % ist die Grundkapitalziffer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser
Ermachtigung. Soweit im Zeitpunkt der Auslibung dieser Ermachtigung die Grundkapitalziffer niedriger
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ist, so ist dieser niedrigere Wert maBgeblich. Diese Grenze gilt kumulativ zu der im
Ermachtigungsbeschluss enthaltenen Grenze von 10 % des Grundkapitals und auf diese Grenze sind auf
der Grundlage dieser Ermachtigung erworbene eigene Aktien anzurechnen. Die Laufzeit eines einzelnen
Derivats darf jeweils 18 Monate nicht liberschreiten und die Derivate miissen jeweils spatestens am 1. Juni
2031 enden.

In den Bedingungen der Derivate muss sichergestellt sein, dass diese nur mit Aktien bedient werden, die
unter Wahrung des aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) (iber die Borse
erworben wurden. Fiir den dabei zu zahlenden Preis (ohne Erwerbsnebenkosten) gelten die
Beschrankungen gemaB Ziffer 2 lit. a) des Ermachtigungsbeschlusses unter dem Tagesordnungspunkt 9
entsprechend.

Der in dem jeweiligen Derivat vereinbarte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter
Beriicksichtigung einer erhaltenen bzw. gezahlten Optionspramie) darf jeweils den arithmetischen
Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierborse in Frankfurt am Main an den letzten drei
Borsenhandelstagen vor Abschluss des betreffenden Derivatgeschafts um nicht mehr als 10 % liber- oder
unterschreiten. Der von der Gesellschaft fiir Call-Optionen oder Terminkaufvertrage gezahlte
Erwerbspreis bzw. die entsprechende Optionspramie darf auBerdem nicht wesentlich Giber und der von
der Gesellschaft fiir die VerauBerung von Put-Optionen vereinnahmte VerauBerungserlos bzw. die
entsprechende Optionspramie darf nicht wesentlich unter dem nach anerkannten finanzmathematischen
Methoden ermittelten theoretischen Marktpreis der Derivate liegen. Bei der Ermittlung ist der jeweilige
Ausilibungspreis angemessen zu beriicksichtigen.

Bei der VerauBerung und dem Erwerb von Derivaten ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz
(& 53a AktG) zu beachten. Aus sachlichem Grund kann dabei das Recht der Aktionare, mit der Gesellschaft
solche Derivatgeschafte abzuschlieBen, in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgeschlossen werden. Aktiondre haben ein Recht auf Andienung ihrer Aktien der Gesellschaft nur,
soweit die Gesellschaft ihnen gegeniiber aus den Derivatgeschaften zur Abnahme der Aktien verpflichtet
ist. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen.

2. Erwerb eigener Aktien liber multilaterale Handelssysteme

In Ergdnzung des Ermachtigungsbeschlusses darf der Erwerb von Aktien der Gesellschaft auBer auf den
im Ermachtigungsbeschluss beschriebenen Wegen auch liber Multilaterale Handelssysteme im Sinne von
§ 2 Abs. 6 BorsG (,MTF“) durchgeflihrt werden. Der Erwerb (iber MTF wird einem Erwerb (iber die Bérse
nach dem Ermachtigungsbeschluss gleichgestellt. Der gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne
Erwerbsnebenkosten) darf den am Bérsenhandelstag durch die Er6ffnungsauktion ermittelten Kurs im
XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierborse) um
nicht mehr als 10 % (iber- und nicht mehr als 20 % unterschreiten. Die in Auslibung dieser Ermachtigung
erworbenen Aktien sind auf die Erwerbsgrenze des Ermachtigungsbeschlusses anzurechnen.

3. Verwendung von unter Einsatz von Derivaten oder liber multilaterale Handelssysteme erworbenen
eigenen Aktien

Flr die Verwendung von unter Einsatz von Derivaten oder liber multilaterale Handelssysteme
erworbenen eigenen Aktien gelten die Regelungen des Ermachtigungsbeschlusses entsprechend.
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Il. Erganzende Informationen zu einzelnen Tagesordnungspunkten

1. Angaben zu der zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidatin (zu Tagesordnungspunkt 8)

Andrea Euenheim

wohnhaft in Gauting, Deutschland

selbstandige Beraterin im Bereich Personalstrategie

und Unternehmensfiihrung

Kandidatin fiir den Aufsichtsrat der TeamViewer SE, unabhangig

a) Personliche Daten:

Geburtsjahr: 1972
Geburtsort: Rheinbach

Nationalitat: Deutsch

b) Akademischer Werdegang:

Frau Andrea Euenheim hat einen Master of Arts der Universitat Passau, mit einem multidisziplindren
Schwerpunkt in Volkswirtschaftslehre, Psychologie, franzdsischer Linguistik und Sozialwissenschaften.

c) Beruflicher Werdegang:

2023 - heute Selbstandige Beraterin im Bereich Personalstrategie und Unternehmensfiihrung

07/2023-09/2025 Mitglied des Beirats, Rhenus Logistics Gruppe, Holzwickede, Deutschland

04/2022-07/2023 Chief People Officer, MessageBird B.V., Amsterdam, Niederlande

11/2019-04/2022 Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin, verantwortlich fiir die Ressorts HR,
Nachhaltigkeit sowie den eCommerce Marktplatz MetroMarkets, Metro AG,
Disseldorf, Deutschland

12/2017-11/2019 Leiterin Global M&A HR/Globale Expansion, Amazon.com, Seattle, USA

04/2015-12/2017 Personalleiterin - WW-Konsumgditer, Amazon Fresh, Alexa Shopping,
Amazon.com, Seattle, USA

10/2007 - 04/2015 Personalleiterin, Amazon DE, FR, ES, IT, Mliinchen, Deutschland

08/2004 - 09/2007 Personalleiterin DACH GE Commercial Finance, Fleet Services, General Electric,
Frankfurt, Deutschland

09/2003 -08/2004 Leitung Talent Management, Europa, GE Corporate Financial Services,
General Electric, Stamford, USA, und London, UK

10/2001-08/2003 Mitglied des HR-Fiihrungskrafteprogramms, General Electric, Europa und USA

10/2000 - 09/2001 Personalleiterin, eLabsEurope AG, Miinchen, Deutschland

08/1999 - 09/2000 Personalberaterin, TMP Management Consulting, Frankfurt, Deutschland
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d) Wesentliche Tatigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat bei der TeamViewer SE

(1) Mitgliedschaften in anderen gesetzlichen zu bildenden Aufsichtsrédten:
Mitglied des Aufsichtsrats der Scout24 SE, Vorsitzende des Verglitungsausschusses.

(2) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und auslandischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:

Keine.
(3) Ubersicht iiber wesentliche Titigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:
Mitglied des Beirats, Hacker School GmbH, Hamburg, Deutschland.

e) Relevante Kenntnisse, Fdhigkeiten und Erfahrungen:

Andrea Euenheim ist eine international erfahrene HR-Fihrungskraft mit langjdhriger Erfahrung in
boérsennotierten US-amerikanischen und deutschen Konzernen im Bereich digitalem B2C und B2B. In ihrer
vorherigen beruflichen Laufbahn hat Frau Andrea Euenheim Personalabteilungen in verschiedenen
Industrien geleitet. Daher bringt sie umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Personal,
Transformation und Corporate Governance mit, die fiir TeamViewer von nicht zu unterschatzender
Bedeutung sind. Die dabei gesammelten strategischen Erfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen
Personal, Nachhaltigkeit und E-Commerce sind fiir die strategische Ausrichtung von TeamViewer von
erheblicher Bedeutung.
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2. BerichtgemadB § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktGi.V.m. § 186 Abs. 3 und 4 AktG (zu den Tagesordnungspunkten
9und 10)

Der Vorstand gibt gemaB § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden Bericht
zu den Punkten 9 und 10 der Tagesordnung lber die Griinde fiir die vorgeschlagene Ermachtigung des
Vorstands ab, unter gewissen Umstanden das Andienungsrecht der Aktionare sowie bei der VerauBerung
von erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft unter bestimmten Umstanden das Bezugsrecht der
Aktionare auszuschlieBen.

Ein Andienungsrecht besteht nicht, soweit bei einem 6ffentlichen Kaufangebot oder einer 6ffentlichen
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten die von den Aktiondren angebotene Anzahl an Aktien
die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien libersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung
nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es nach MaBgabe der vorgeschlagenen Ermachtigung maoglich sein,
eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Verkaufsangebote oder kleinerer Teile von Verkaufsangeboten bis
zu maximal 150 Stiick Aktien vorzusehen. Diese Mdglichkeit dient dazu, gebrochene Betrdage bei der
Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestande zu vermeiden und damit die technische
Abwicklung des Aktienriickkaufs zu erleichtern. Im Ubrigen kann die Repartierung nach dem Verhaltnis
der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten erfolgen, um das
Zuteilungsverfahren zu vereinfachen. SchlieBlich soll eine Rundung nach kaufmannischen Grundsatzen
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden kdnnen. Die Erwerbsquote und
die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktiondren zu erwerbenden Aktien kénnen deshalb so
gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch
darzustellen.

Beim Einsatz von Derivaten soll Aktiondren ein Recht auf Andienung ihrer Aktien beim Riickkauf eigener
Aktien nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den jeweiligen Optionen gerade ihnen gegeniiber zur
Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Andernfalls kénnten Derivate flir den Riickerwerb eigener Aktien
nicht eingesetzt und die damit fiir die Gesellschaft verbundenen Vorteile nicht realisiert werden. Der
Vorstand halt die Ermachtigung zur Nichtgewadhrung beziehungsweise Einschrankung eines etwaigen
Rechts der Aktiondre zum Abschluss solcher Derivate mit der Gesellschaft sowie eines etwaigen
Andienungsrechts der Aktiondre nach Abwagung der Interessen der Aktionare und der Interessen der
Gesellschaft fiir gerechtfertigt, da der Einsatz solcher Finanzinstrumente fiir die Gesellschaft gegeniiber
einem direkten Erwerb vorteilhaft sein kann. Darliber hinaus ist zu berlicksichtigen, dass die Rechte der
Aktionare dadurch gewahrt werden, dass die jeweiligen Vertragspartner der Derivate verpflichtet sind,
die zur Bedienung der Verpflichtungen unter dem Derivat zu liefernden Aktien der Gesellschaft unter
Wahrung des aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zu erwerben.

Die Gesellschaft soll auBerdem ausdriicklich ermachtigt werden, eigene Aktien nicht liber eine Borse im
formalrechtlichen Sinn, sondern auch liber ein multilaterales Handelssystem (,MTF)“i.S.d. § 2 Abs. 6 B6rsG
zu erwerben. Durch die Moéglichkeit der, ggf. zusatzlichen, Nutzung von MTF fiir einen Aktienrlickkauf kann
die Gesellschaft sich Zugang zu einem gréBeren Handelsvolumen verschaffen. Auf diese Weise kann sie
unter Umstanden giinstigere Konditionen beim Erwerb eigener Aktien erzielen und auBerdem auch solche
Aktionare erreichen, die fiir den Handel in Aktien der Gesellschaft nicht oder nicht ausschlieBlich auf
klassische Borsen zuriickgreifen. Damit wiirde die Nutzung von MTF letztlich zu einer noch besseren
Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes fiihren kénnen. Die Gesellschaft wird eigene Aktien
grundsatzlich lGiber solche MTF erwerben, bei denen davon auszugehen ist, dass sich keine wesentlich von
den Borsenkursen am regulierten Markt abweichenden Preise bilden. Gerade solche MTF unterscheiden
sich materiell nicht von einer Borse im formalen Sinn. Flir den Erwerb liber MTF gelten dieselben
Preisober- und Untergrenzen wie fiir den Riickkauf iiber die Borse. Uber MTF erworbene eigene Aktien
sind auf die Obergrenze fiir den Erwerb eigener Aktien anzurechnen. Fiir die Verwendung der Uber ein
MTF erworbenen eigenen Aktien gelten auBerdem dieselben, nachstehend dargestellten, Regelungen,
wie sie im Ermichtigungsbeschluss im Ubrigen fiir {iber die Bérse erworbene eigene Aktien geregelt sind.

Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts fiir Spitzenbetrage bei der Verwendung eigener Aktien
ermoglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermachtigung durch volle Betrdge. Dieser
Bezugsrechtsausschluss ist sinnvoll und in der Praxis (iblich, weil die Kosten eines Bezugsrechtshandels
bei Spitzenbetragen regelmaBig in keinem angemessenen Verhaltnis zu den damit verbundenen Vorteilen
fir die Aktiondre stehen. Der Verwiasserungseffekt halt sich aufgrund der Beschrankung auf
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Spitzenbetrage in zu vernachlassigenden Grenzen. Die insoweit vom Bezugsrecht ausgeschlossenen
Aktien werden bestmoglich fiir die Gesellschaft verwertet.

Die Ermachtigung unter Tagesordnungspunkt 9 sieht auBerdem vor, dass die erworbenen eigenen Aktien
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare an Dritte gegen Sachleistung verauBBert werden kénnen,
z.B. zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unternehmens- oder Betriebsteilen und/oder
Beteiligungen an Unternehmen. Der Vorstand soll in die Lage versetzt werden, Aktien der Gesellschaft als
Gegenleistung fiir den Erwerb von Vermdgensgegenstanden anzubieten bzw. den Inhabern von Options-
bzw. Wandlungsrechten Aktien zur Erfillung ihrer Anspriiche zu gewadhren, ohne insoweit eine
Kapitalerhohung durchfiihren zu miissen.

Um im nationalen und internationalen Wettbewerb um interessante Akquisitionsmaoglichkeiten bestehen
zu konnen, ist es zunehmend erforderlich, nicht Geld, sondern Aktien als Gegenleistung im Rahmen des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an anderen Unternehmen anbieten zu kdnnen. Mit der
unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen Ermachtigung wird der Gesellschaft die notwendige
Flexibilitat gegeben, eigene Aktien z.B. als Akquisitionswahrung einzusetzen und dadurch auf die fiir die
Gesellschaft vorteilhaften Angebote zum Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmens- oder
Betriebsteilen, Beteiligungen an anderen Unternehmen oder von sonstigen Vermdégensgegenstanden
rasch und flexibel reagieren zu kénnen. Dem tragt die vorgeschlagene Ermachtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionare Rechnung.

Die vorgeschlagene Ermachtigung zur Verwendung eigener Aktien sieht dariiber hinaus vor, die eigenen
Aktien an Dritte auch in anderer Weise als liber die Bérse oder durch ein 6ffentliches Angebot an alle
Aktionare zu verauBern, sofern die VerdauBBerung der eigenen Aktien gegen Barzahlung und zu einem Preis
erfolgt, der den maBgeblichen Borsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Dadurch soll es der
Gesellschaft ermdglicht werden, Aktien an institutionelle Anleger, Finanzinvestoren oder sonstige
Kooperationspartner abzugeben und dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen mdglichst
hohen VerduBerungsbetrag und eine groBtmaogliche Starkung der Eigenmittel zu erreichen. In dieser Art
der VerauBerung liegt zwar ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare, der jedoch gesetzlich zuldssig
ist,da er dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG entspricht.

Weiterhin ist der Vorstand ermachtigt, unter Ausschluss des Bezugsrechts Anspriiche von Inhabern von
Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder von ihr abhangigen oder im
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen begeben werden, mit eigenen Aktien zu
erfiillen. Dies kann insbesondere dann relevant sein, wenn ausnahmsweise ein bedingtes Kapital zu
diesem Zweck nicht zur Verfligung stehen sollte.

AuBerdem soll die Gesellschaft die Moglichkeit erhalten, das Bezugsrecht der Aktionare bei einer
VerauBerung eigener Aktien durch ein Angebot an alle Aktionare zugunsten der Inhaber von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen, die ein Options- oder Wandlungsrecht gewadhren oder eine
Wandlungspflicht begriinden, teilweise auszuschlieBen, um diesen Bezugsrechte auf die zu verduBernden
Aktien in dem Umfang zu gewahren, wie es ihnen nach Ausiibung ihrer Options- bzw. Wandlungsrechte
bzw. nach Erfiillung ihrer Wandlungspflicht zustiinde. Auf diese Weise kann eine andernfalls eintretende
Verringerung des Options- bzw. Wandlungspreises vermieden und damit eine Starkung der finanziellen
Mittel der Gesellschaft erreicht werden.

Eigene Aktien sollen auch Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen sowie
Organmitgliedern von Konzernunternehmen zum Erwerb angeboten werden kénnen (Mitarbeiteraktien).
Die Ausgabe eigener Aktien an diese Personen, in der Regel unter der Auflage einer mehrjahrigen
angemessenen Sperrfrist, liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionare, da hierdurch die
Identifikation der Berechtigten mit dem Unternehmen geférdert wird. Zugleich kénnen das Verstandnis
und die Bereitschaft zur Ubernahme gréBerer, vor allem wirtschaftlicher Mitverantwortung gestarkt
werden. Die Ausgabe der Aktien ermdglicht auch Gestaltungen mit langfristiger Anreizwirkung, bei denen
positive wie auch negative Entwicklungen Beriicksichtigung finden kénnen. Die Aktien sollen einen Anreiz
geben, auf eine dauerhafte Wertsteigerung fiir das Unternehmen zu achten. Um entsprechende
Mitarbeiteraktien ausgeben zu kdnnen, muss das Bezugsrecht der Aktionare ausgeschlossen werden. Bei
der Bemessung des von den Berechtigten zu entrichtenden Kaufpreises kann eine bei Mitarbeiteraktien
libliche und am Unternehmenserfolg orientierte angemessene Vergilinstigung gewahrt werden.
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Zuriickerworbene eigene Aktien sollen auch im Rahmen der Regelungen verwendet werden kénnen, die
kiinftig womoglich mit Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft als Vergiitungsbestandteil fiir deren
Tatigkeit vereinbart werden. Auch insoweit ist ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare
erforderlich. Die Einzelheiten der Vergiitung fiir die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat
festgelegt. Dabei kénnen variable Vergiitungsbestandteile gewahrt werden, die einen Anreiz fiir eine
langfristige, auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensfiihrung setzen, indem beispielsweise ein Teil
der variablen Verglitung statt in bar in Aktien oder in Zusagen auf Aktien, die auch mit einer Sperrfrist
verbunden werden kénnen, gewahrt wird. Zudem kénnen variable Verglitungsbestandteile an bestimmte
Erfolgsziele geknlipft werden. Das von der ordentlichen Hauptversammlung 2026 zur Billigung
vorgelegte Vergiitungssystem fiir den Vorstand sieht die Gewdhrung von Aktien an Vorstandsmitglieder
nicht vor. Im Hinblick auf mdgliche kiinftige Anderungen des Vergiitungssystems soll aber vorsorglich
bereits eine entsprechende Mbdglichkeit geschaffen werden. Eine entsprechende Anderung des
Verglitungssystems wiirde im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben zunachst der Hauptversammlung
zur Billigung vorgelegt werden.

SchlieBlich soll der Vorstand ermachtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionare im Zusammenhang mit
einer sog. Aktiendividende (Scrip Dividend) auszuschlieBen. Dabei werden den Aktiondren nur jeweils
ganze Aktien zum Erwerb angeboten; hinsichtlich des Teils des Dividendenanspruchs, der den
Bezugspreis flir eine ganze Aktie nicht erreicht (bzw. diesen Ulibersteigt), sind die Aktionare auf den Bezug
der Bardividende verwiesen und kénnen insoweit keine Aktien erwerben; ein Angebot von Teilrechten ist
ebenso wenig vorgesehen wie die Einrichtung eines Handels von Bezugsrechten oder Bruchteilen davon.
Weil die Aktionare anstelle des Aktienerwerbs insoweit eine Bardividende erhalten, erscheint dies als
gerechtfertigt und angemessen. Der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 53a AktG) wird
gewahrt.

Ferner darf die Summe der Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts verauBert werden, zusammen
mit neuen Aktien, die wahrend der Laufzeit dieser Ermachtigung bis zu ihrer Ausnutzung durch
Ausnutzung einer anderen Ermachtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare aus einem
genehmigten Kapital ausgegeben werden, sowie zusammen mit Rechten, die wahrend der Laufzeit dieser
Ermachtigung bis zu ihrer Ausnutzung durch Ausnutzung einer anderen Ermachtigung unter Ausschluss
des Bezugsrechts begeben werden und die den Umtausch in oder den Bezug von Aktien der Gesellschaft
ermoglichen oder zu ihm verpflichten, einen anteiligen Betrag des Grundkapitals von 10 % des
Grundkapitals nicht libersteigen. Durch diese Begrenzung wird das Verwasserungspotenzial zugunsten
der Altaktionare weiter eingeschrankt. Dies schlieBt insbesondere MaBnahmen in direkter oder analoger
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein. Bei diesen halt es der Gesetzgeber flir Altaktionare fir
zumutbar, ihre Beteiligungsquote ggf. durch Erwerbe liber die Borse aufrechtzuerhalten. Fiir die mogliche
Ausgabe von Mitarbeiteraktien oder an Vorstandsmitglieder unter mdglichen kiinftigen
Verglitungsregelungen ist das Volumen auf 5 % der maBBgeblichen Grundkapitalziffer beschrankt, um die
Interessen der bisherigen Aktionare zu schiitzen und mdogliche Fehlanreize bei der Ausgestaltung der
Vergiitung zu verhindern.
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lll.Weitere Angaben und Hinweise

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung in 163.500.000
auf den Inhaber lautende Stiickaktien eingeteilt, von denen jede eine Stimme gewahrt. Die Gesamtzahl der
Stimmrechte belduft sich somit auf 163.500.000. Von den 163.500.000 Stiickaktien entfallen zum Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung 5.705.406 Stiick auf eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine
Rechte zustehen.

Durchfiihrung der Hauptversammlung gls virtuelle Hauptversammlung ohne physische Priasenz der
Aktionare und ihrer Bevollmachtigten, Ubertragung in Bild und Ton

Der Vorstand der Gesellschaft hat auf der Grundlage von § 15 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft
entschieden, die Hauptversammlung in der Form einer virtuellen Hauptversammlung gemaB § 118a AktG
ohne physische Prasenz der Aktionadre oder ihrer Bevollmachtigten stattfinden zu lassen.

Die Aktionare und ihre Bevollmachtigten kénnen daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen.
Sie kénnen die gesamte Hauptversammlung jedoch per Bild- und Tonlibertragung unter der Internetadresse
https://irteamviewer.com/hv (iber das InvestorPortal verfolgen. Den ordnungsgemaB angemeldeten
Aktionaren wird eine Anmeldebestatigung mit weiteren Informationen zur Rechtsausiibung zugeschickt. Die
Anmeldebestatigung enthélt unter anderem die individuellen Zugangsdaten, mit denen die Aktiondre das
unter der Internetadresse https://irteamviewer.com/hv zugangliche passwortgeschiitzte InvestorPortal
nutzen konnen.

Internetseite der Gesellschaft und dort zugédngliche Unterlagen und Informationen

Diese Einladung zur virtuellen Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zuganglich zu machenden
Unterlagen sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung
Uber die Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv zuganglich.

Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und verdffentlichungspflichtige Erganzungsverlangen,
Gegenantrage und Wahlvorschlage von Aktiondren werden ebenfalls liber die oben genannte Internetseite
zuganglich gemacht. Unter dieser Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch die
Abstimmungsergebnisse veroffentlicht.

Uber die vorstehend genannte Internetseite ist auch das passwortgeschiitzte InvestorPortal erreichbar, das
fiir die ordnungsgemafl angemeldeten Aktionare u.a. eine Ausilibung des Stimmrechts vor und wahrend der
Hauptversammlung ermdglicht. Uber das InvestorPortal kdnnen sich die ordnungsgemaB angemeldeten
Aktionare zu der virtuellen Hauptversammlung am 2. Juni 2026 ab 11:00 Uhr (MESZ) elektronisch zuschalten
und diese dort in voller Lange live in Bild und Ton verfolgen (Teilnahme), sowie ihre Aktionarsrechte austiiben.
Die Stimmrechtsausiibung der Aktiondare ist im Wege der elektronischen Briefwahl sowie Uber
Vollmachtserteilung mdglich. Den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionaren wird im Wege
der Videokommunikation das Rede- und Auskunftsrecht sowie das Recht eingerdumt, Antrage und
Wahlvorschlage zu stellen. lhnen wird auBerdem im Wege der elektronischen Kommunikation ermaoglicht,
Stellungnahmen einzureichen und Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklaren.
Das InvestorPortal steht den Aktionaren voraussichtlich ab dem 12. Mai 2026 (iber die Internetseite der
Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv zur Verfligung.

Die Reden des Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzenden, nicht aber die gesamte Vvirtuelle
Hauptversammlung, stehen nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung auf der Internetseite der
Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv zur Verfligung.

Die Einzelheiten sind nachstehend naher erlautert.

Anmeldung und Nachweis iiber den Anteilsbesitz

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausilibung der Aktionarsrechte, insbesondere des
Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionare berechtigt, die sich gemaBl § 16 der Satzung der Gesellschaft bei
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der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache unter der nachfolgend
genannten Adresse anmelden und der Gesellschaft unter dieser Adresse einen von ihrem depotfiihrenden
Institut in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis liber
ihren Anteilsbesitz Gibermitteln (ordnungsgemal angemeldete Aktionare):

TeamViewer SE
c/o Computershare Operations Center
80249 Miinchen

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de.

Ein Nachweis liber den Anteilsbesitz in Textform (§ 126b BGB) durch den Letztintermediar gemaB § 67c Abs. 3
AktG ist hierfiir in jedem Fall ausreichend. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gemaR § 16 Abs. 4 der
Satzung der Gesellschaft auf den Geschaftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 11.
Mai 2026 (24:00 Uhr (MESZ)), zu beziehen - sogenannter ,Nachweisstichtag“ (Record Date).

Die Anmeldung und der Nachweis miissen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis spatestens zum Ablauf des 26. Mai 2026 (24:00 Uhr (MESZ))
zugegangen sein. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Bevollmachtigung Dritter kénnen gemaB § 67c AktG
auch Uber Intermediare nach MaBBgabe der Shareholder Rights Directive 1l (SRD II) iV.m. der
Durchfiihrungsverordnung (EU 2018/1212) im Format der ISO 20022 (z.B. liber SWIFT, CMDHDEMMXXX) an
die Gesellschaft libermittelt werden. Fiir eine Anmeldung per SWIFT ist eine Autorisierung lber die SWIFT
Relationship Management Application (RMA) erforderlich.

Anmeldungen lber Intermedidre gemaB § 67c AktG miissen der Gesellschaft ebenfalls bis zum Ablauf des 26.
Mai 2026 (24:00 Uhr (MESZ)) zugegangen sein. Anderungen von Anmeldungen, Vollmachts- und
Weisungserteilungen (ber Intermedidre gemaB § 67c AktG sind danach noch mdglich und miissen der
Gesellschaft bis zum 1. Juni 2026 (24:00 Uhr (MESZ)) zugegangen sein.

Im Verhaltnis zur Gesellschaft gilt fiir die Teilnahme an der Hauptversammlung oder fiir die Auslibung der
Aktionadrsrechte als Aktionar nur, wer sich form- und fristgerecht angemeldet und den Nachweis des
Anteilsbesitzes erbracht hat. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehériger Form erbracht, kann die
Gesellschaft den Aktionar zurlickweisen.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang der Aktionarsrechte richtet sich
nach dem Anteilsbesitz des Aktionars zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre fiir
die VerauBerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Erwerbe und VerauBerungen von Anteilsbesitzen nach dem
Nachweisstichtag wirken sich nicht auf die Berechtigung zur Auslibung von Aktionarsrechten, zur Teilnahme
an der Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts aus. Erwerbe von Aktien, die nach dem
Nachweisstichtag erfolgen, berechtigen weder zur Teilnahme noch zur Auslibung von Aktionarsrechten in der
Hauptversammlung. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach
Aktionar werden, sind fiir die von ihnen gehaltenen Aktien nur berechtigt (insbesondere stimmberechtigt),
soweit sie sich von dem bisherigen Aktiondr bevollmachtigen oder zur Rechtsausiibung erméachtigen lassen.
Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung fiir die Dividendenberechtigung.

Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft wird den
Aktionaren bzw. ihren Bevollmachtigten die Anmeldebestatigung fiir die Auslibung der Rechte in Bezug auf
die Hauptversammlung einschlieBlich der individuellen Zugangsdaten fiir das InvestorPortal zum Zwecke der
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Auslibung der Aktionarsrechte libersandt. Die Teilnahme an der
virtuellen Hauptversammlung erfolgt durch elektronische Zuschaltung (iber das InvestorPortal.
Ordnungsgemal angemeldete Aktionadre oder ihre Bevollmachtigten kénnen ihre Aktionarsrechte liber das
InvestorPortal ausiiben.

Wir bitten die Aktionare, friihzeitig fiir die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes an die
Gesellschaft Sorge zu tragen.
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Stimmrechtsausiibung

Die Stimmrechtsausiibung setzt eine Anmeldung und einen Nachweis Ulber den Anteilsbesitz nach den
vorstehenden Bestimmungen voraus. Die Stimmrechtsauslibung der Aktionare bzw. ihrer Bevollmachtigten
kann ausschlieBlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder nach entsprechender Bevollmachtigung
durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen.

Verfahren fiir die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl

Aktionare, die sich gemaB den vorstehenden Bestimmungen ordnungsgemafB zur Hauptversammlung
angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben, kdnnen ihr Stimmrecht - selbst oder vertreten
durch Bevollmachtigte - im Wege der elektronischen Kommunikation (elektronische Briefwahl) liber das
InvestorPortal ausiiben.

Die Stimmabgabe erfolgt elektronisch liber das hierfiir vorgesehene Verfahren im InvestorPortal, das tber
einen Link auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv zugéanglich ist.
Briefwahlstimmen konnen Uber das InvestorPortal bis zur SchlieBung der Abstimmung durch den
Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 2. Juni 2026 abgegeben, gedndert oder
widerrufen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass fiir die Abgabe von Briefwahlstimmen ausschlieBlich das InvestorPortal zur
Verfligung steht. Eine Ubermittlung auf anderem Wege, insbesondere per Post oder E-Mail, ist nicht méglich.

Ausiibung der Aktionarsrechte durch einen Bevollmiachtigten

Der Aktionar kann sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmachtigten, z. B. durch die depotfiihrende Bank, einen sonstigen Intermedidar oder eine
Aktionarsvereinigung, ausliben lassen. Auch im Falle einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte
Anmeldung des Aktionirs und die Ubermittlung eines Nachweises des Anteilsbesitzes - wie oben unter
»2Anmeldung und Nachweis liber den Anteilsbesitz“ ausgefiihrt - erforderlich. Bevollmachtigt der Aktionar
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurlickweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmachtigung bediirfen der Textform (zu
den Ausnahmen bei Stimmrechtsvertretern nach § 135 AktG siehe sogleich unter ,Stimmrechtsvertretung
durch Intermediare und geschaftsmaBig Handelnde (§ 135 AktG)“). Fir die Vollmachtserteilung kann das auf
der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv zur Verfligung gestellte Vollmacht-
Internet-Formular (VIF) genutzt werden. Die Vollmacht und ihr Widerruf kénnen in Textform an die
Gesellschaft ausschlieBlich an folgende Adresse (postalisch oder E-Mail) gesandt werden:

TeamViewer SE
c/o Computershare Operations Center
80249 Miinchen

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de.

Sie konnen auBerdem (iber das InvestorPortal unter https://irteamviewer.com/hv unter der Rubrik
»,Bevollmachtigung eines Dritten“ in den dort daflir vorgesehenen Dialogfeldern einen Dritten benennen und
dessen Bevollmachtigung bestatigen oder die Vollmacht in Textform gegeniiber dem Bevollmachtigten
erteilen.

Wird die Vollmacht in Textform gegeniliber dem Bevollmachtigten erteilt, so bedarf es gegeniliber der
Gesellschaft - soweit sich nicht aus § 135 AktG etwas anderes ergibt (siehe sogleich unter
»,Stimmrechtsvertretung durch Intermedidre und geschaftsmaBig Handelnde (§ 135 AktG)“) - eines
Nachweises der Bevollmachtigung in Textform. Der Nachweis der Bevollmachtigung kann der Gesellschaft an
die vorstehend genannte Adresse einschlieBlich des dort genannten Weges der elektronischen
Kommunikation (E-Mail) gesendet werden.

Bevollmachtigte kdnnen nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie kénnen das

Stimmrecht fiir von ihnen vertretene Aktionare lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch
Erteilung von (Unter-)Vollmachten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausiiben. Die
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Nutzung des InvestorPortals durch einen Bevollmachtigten setzt voraus, dass der Bevollmachtigte vom
Vollmachtgeber die mit der Anmeldung versendeten Zugangsdaten erhalt.

Stimmrechtsvertretung durch Intermediare oder geschiaftsmiaBig Handelnde (§ 135 AktG)

Soweit eine Vollmacht an einen Intermediar, eine Aktionarsvereinigung oder an eine im Hinblick auf die
Stimmrechtsausiibung nach den aktienrechtlichen Bestimmungen diesen gleichgestellte Person oder
Institution erteilt wird, bediirfen die Vollmachtserteilung und ihr Widerruf nach den gesetzlichen Vorschriften
nicht der Textform. Hier geniigt es, wenn die Vollmachtserklarung vom Bevollmachtigten nachprifbar
festgehalten wird. Intermedidre und Aktiondrsvereinigungen sowie die ihnen nach § 135 AktG gleichgestellten
Personen und Institutionen kdnnen fiir ihre eigene Bevollmachtigung abweichende Regelungen vorsehen;
bitte stimmen Sie sich hierzu unmittelbar mit den jeweils zu Bevollmachtigenden ab. Eines gesonderten
Nachweises der Bevollmachtigung gegeniiber der Gesellschaft bedarf es in diesem Fall nicht.

Bevollméachtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft

Wir bieten allen Aktionaren an, sich durch unsere Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Soweit die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmachtigt werden, miissen diesen in jedem Fall
Weisungen fiir die Auslibung des Stimmrechts erteilt werden. Die Bevollmachtigung und die Weisungen sind
in Textform zu erteilen. Zu ihrer Erteilung kann das der Anmeldebestatigung beigefiligte Vollmachts- und
Weisungsformular verwendet werden. Dieses ist auch unter der Internetadresse https://ir.teamviewer.com/
hv zum Download abrufbar. Vollmachten und Weisungen kdénnen bis zum 1. Juni 2026 (24:00 Uhr (MESZ))
unter nachstehender Adresse (postalisch oder per E-Mail) der Gesellschaft libermittelt werden:

TeamViewer SE
c/o Computershare Operations Center
80249 Miinchen

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de.

Der Widerruf der Vollmacht sowie die Anderung von Weisungen sind ebenfalls bis zum 1. Juni 2026 (24:00 Uhr
(MESZ)) in Textform an die vorstehend genannte Adresse zu senden. AuBBerdem kénnen die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter liber unser zugangsgeschiitztes InvestorPortal unter
https://ir.teamviewer.com/hv bevollmachtigt werden. Diese letztgenannte Mdglichkeit besteht bis zu dem in
der virtuellen Hauptversammlung am 2. Juni 2026 durch den Versammlungsleiter hierfiir angekiindigten
Zeitpunkt. Die Stimmrechtsvertreter konnen jedoch nicht zur Auslibung des Fragerechts der Aktionare, zur
Stellung von Antragen sowie zum Einlegen von Widerspriichen bevollmachtigt werden.

Erganzende Regelungen zur Stimmrechtsausiibung

Gehen bei der Gesellschaft fiir denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Ubermittlungswegen
voneinander abweichende Erklarungen zur Ausiibung des Stimmrechts ein, wird nur die zuletzt eingegangene
Erklarung beriicksichtigt. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgefiihrt werden,
ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine zuvor an die
Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt erteilte Weisung zur Ausiibung des
Stimmrechts bzw. eine zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt per Briefwahl abgegebene Stimme, soweit
sie nicht geandert oder widerrufen wird, auch als entsprechende Weisung bzw. entsprechende Stimmabgabe
flir jeden Punkt der zugehorigen Einzelabstimmung.

Tagesordnungsergdnzungsverlangen gemaB Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2
AktG

Aktionare, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), kénnen verlangen, dass Gegenstande auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begriindung oder
eine Beschlussvorlage beiliegen.

Das Verlangen ist ausschlieBlich schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der
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Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also bis spatestens zum Ablauf des 2. Mai 2026 (24:00 Uhr
(MESZ)) zugehen. Spater zugegangene Erganzungsverlangen werden nicht berticksichtigt.

Tagesordnungserganzungsverlangen sollen an folgende Adresse libermittelt werden:

TeamViewer SE
-Vorstand -
Bahnhofsplatz 2
73033 Goppingen

oder in elektronischer Form gemaR § 126a BGB, das heiBt per E-Mail unter Hinzufligung Ihres Namens und mit
qualifizierter elektronischer Signatur, an ir@teamviewer.com.

Die Bekanntmachung und Zuleitung von ordnungs- und fristgemaBen Erganzungsverlangen erfolgen - soweit
sie nicht bereits mit der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung bekannt gemacht wurden - in
gleicher Weise wie bei der Einberufung.

Gegenantrage und Wahlvorschliage von Aktiondren nach §§ 126, 127 AktG

Aktionare kénnen Gegenantrage gegen Vorschldage von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten
Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschlage zur Wahl des Abschlusspriifers und eines
Aufsichtsratsmitglieds stellen. Gegenantrdge miissen mit einer Begriindung versehen sein; bei
Wahlvorschlagen bedarf es keiner Begriindung. Gegenantrage zur Tagesordnung und Wahlvorschlage sind
ausschlieBlich an die folgende Adresse zu richten:

TeamViewer SE
Investor Relations
Bahnhofsplatz 2
73033 Goppingen

oder per E-Mail: ir@teamviewer.com.

Bis spatestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 18. Mai 2026 (24:00 Uhr (MESZ))
unter der vorgenannten Adresse oder E-Mail-Adresse bei der Gesellschaft zugegangene Gegenantriage und
Wahlvorschlage werden unter den weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschlieBlich des Namens
des Aktionars und - bei Antragen - der Begriindung unverziiglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite
der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv zuganglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der
Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veréffentlicht.

Zuganglich zu machende Gegenantrage und Wahlvorschlage gelten gemaB § 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt
ihrer Zuganglichmachung gestellt. Das Stimmrecht zu solchen Antrdgen oder Wahlvorschlagen kann
ausgelibt werden, sobald die vorstehend genannten Voraussetzungen fiir die Teilnahme und Ausilibung des
Stimmrechts erfiillt sind. Sofern der Aktionadr, der den Antrag oder Wahlvorschlag gestellt hat, nicht
ordnungsgemal legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der virtuellen
Hauptversammlung nicht behandelt werden.

Gegenantrage und Wahlvorschlage konnen auch wahrend der virtuellen Hauptversammlung als Bestandteil
des Redebeitrags im Wege der Videokommunikation gestellt werden.

Recht zur Einreichung von Stellungnahmen nach § 130a Abs. 1 bis 4 AktG

Ordnungsgeman zur virtuellen Hauptversammlung angemeldete Aktionare bzw. ihre Bevollmachtigten haben
das Recht, vor der Hauptversammlung Stellungnahmen zu den Gegenstianden der Tagesordnung im Wege
der elektronischen Kommunikation in Textform einzureichen. Solche Stellungnahmen sind bis spatestens fiinf
Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht
mitzurechnen sind. Die Stellungnahmen miissen der Gesellschaft somit spatestens bis zum 27. Mai 2026
(24:00 Uhr (MESZ)) zugehen. Stellungnahmen in Textform sind innerhalb dieser Frist ausschlieBlich per E-Mail
unter
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hv2026-stellungnahme@teamviewer.com
einzureichen.

Wir bitten den Umfang von Stellungnahmen auf ein angemessenes Maf3 zu begrenzen, um den Aktionarinnen
und Aktionaren eine ordnungsgemafBe Sichtung der Stellungnahmen zu ermdglichen. Als Orientierung sollte
ein Umfang von 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) dienen. Je Aktionar ist insgesamt nur eine schriftliche
Stellungnahme zulassig. Schriftliche Stellungnahmen sind ausschlieBlich in deutscher oder englischer
Sprache abzugeben und werden nicht libersetzt. Mit dem Einreichen erklart sich der Aktionar bzw. sein
Bevollmachtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines Namens auf der
Internetseite unter https://ir.teamviewer.com/hv zuganglich gemacht wird.

Die Gesellschaft behalt sich vor, schriftliche Stellungnahmen mit beleidigendem oder strafrechtlich
relevantem Inhalt, offensichtlich falschem oder irreflihrendem Inhalt oder ohne jeglichen Bezug zur
Tagesordnung der Hauptversammlung sowie schriftliche Stellungnahmen, deren Umfang 10.000 Zeichen
(inklusive Leerzeichen) liberschreitet oder die nicht bis zu dem vorstehend genannten Zeitpunkt eingereicht
wurden, nicht zu veréffentlichen.

Die eingereichten Stellungnahmen werden, sofern sie den vorstehenden Anforderungen geniigen und auch
im Ubrigen nach den gesetzlichen Vorschriften zuginglich zu machen sind, allen ordnungsgemiR
angemeldeten Aktiondren bis spatestens vier Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag der
Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, d.h. bis zum 28. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der
Internetadresse https://ir.teamviewer.com/hv unter Nennung des Namens des einreichenden Aktionars bzw.
seines Bevollmachtigten zuganglich gemacht.

Die Moglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begriindet keine Maglichkeit zur Vorab-Einreichung von
Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in Stellungnahmen enthaltene Fragen, Antrage, Wahlvorschlage und
Widerspriiche gegen Beschliisse der Hauptversammlung werden in der virtuellen Hauptversammlung nicht
beriicksichtigt. Diese sind ausschlieBlich auf den in dieser Einberufung gesondert angegebenen Wegen zu
stellen bzw. zu erklaren.

Rederecht gemaB § 130a Abs. 5 und 6 AktG

Aktiondre bzw. ihre Bevollmachtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben
ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation. Antrage und Wahlvorschlage nach
§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie alle Arten von Auskunftsverlangen nach § 131 AktG diirfen Bestandteil
des Redebeitrags sein.

Spatestens ab Beginn der Hauptversammlung wird liber das InvestorPortal unter https://ir.teamviewer.com/
hv ein virtueller Wortmeldetisch gefiihrt, liber den die zugeschalteten Aktionare bzw. ihre Bevollmachtigten
ihren Redebeitrag anmelden kénnen. Fiir Redebeitrage miissen auf den Endgeraten eine Kamera und ein
Mikrofon zur Verfligung stehen, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann. Der Versammlungsleiter
wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in der virtuellen Hauptversammlung naher erlautern.

Die Gesellschaft behalt sich gemal § 130a Abs. 6 AktG vor, die Funktionsfahigkeit der Videokommunikation
zwischen Aktionar bzw. Bevollmachtigtem und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu
liberpriifen und diesen zurlickzuweisen, sofern die Funktionsfahigkeit nicht sichergestellt ist.

Auskunftsrecht gemaB § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionar ist auf ein miindliches Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft liber
Angelegenheiten der Gesellschaft einschlieBlich der rechtlichen und geschaftlichen Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen sowie lber die Lage des Konzerns und der in dem Konzernabschluss
eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemaBen Beurteilung des Gegenstands
der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht gemai § 131 Abs. 3 AktG besteht.
Zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten steht den Aktiondren bzw. ihren Bevollmachtigten in der
virtuellen Hauptversammlung auBerdem ein Nachfragerecht zu (§ 131 Abs. 1d AktG).
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Das Auskunftsrecht nach § 131 AktG kann in der virtuellen Hauptversammlung ausschlieBlich im Wege der
Videokommunikation liber das InvestorPortal ausgeiibt werden, sofern der Versammlungsleiter dies gemaBi
§ 131 Abs. 1f AktG entsprechend festlegt. Es ist beabsichtigt, dass eine solche Festlegung durch den
Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung getroffen wird. Eine Vorgabe des Vorstands gemanR
§ 131 Abs. 1a AktG, dass Fragen bereits im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung einzureichen sind, ist
ausdriicklich nicht vorgesehen. Demgemaf kann das Auskunftsrecht in der virtuellen Hauptversammlung
ohne die Beschriankungen ausgelibt werden, die fiir den Fall einer solchen Vorgabe gesetzlich vorgesehen
sind.

Zur Gewahrleistung eines ordnungsgemaBen Ablaufs der Hauptversammlung ist der Versammlungsleiter
geman § 17 Abs. 3 der Satzung ermachtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionare zeitlich angemessen zu
beschranken.

Widerspruch gegen einen Beschluss gemaB § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 AktG

Ordnungsgemafl angemeldete und elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltete Aktionare, die ihr
Stimmrecht selbst im Wege der elektronischen Kommunikation oder durch einen Bevollmachtigten ausgeiibt
haben, kdnnen vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung liber das unter der Internetadresse https://
irteamviewer.com/hv zugdngliche InvestorPortal der Gesellschaft auf elektronischem Wege Widerspruch
gegen Beschlilisse der Hauptversammlung erklaren.

Weitergehende Erlauterungen zu den Aktionarsrechten

Weitergehende Erlauterungen zu den Rechten der Aktionare nach Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG §§ 122 Abs.
2,126 Abs. 1 und 4, 127, 130a, 131 Abs. 1, 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 AktG finden sich auf
der Internetseite https://ir.teamviewer.com/hv.

Ubertragung der Hauptversammlung, Bericht des Vorstandsvorsitzenden und des
Aufsichtsratsvorsitzenden

Die Hauptversammlung am 2. Juni 2026 wird fiir Aktionare und ihre Bevollmachtigten ab 11:00 Uhr (MESZ)
liber das passwortgeschiitzte InvestorPortal in voller Lange live in Bild und Ton libertragen.

Sowohl die Eroffnung der Hauptversammlung als auch die Reden des Vorstandsvorsitzenden und des
Aufsichtsratsvorsitzenden koénnen auch von sonstigen Interessierten live lber die Internetseite der
Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv verfolgt werden. Nach der Hauptversammlung steht dieser
offentliche Teil, nicht aber die gesamte Hauptversammlung, unter derselben Internetseite zur Verfiigung.

Den Aktionaren soll ermdglicht werden, mit ihren Fragen auf die Rede des Vorstandsvorsitzenden einzugehen.
Daher wird das Vorab-Manuskript der Rede des Vorstandsvorsitzenden voraussichtlich ab dem 26. Mai 2026
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv freiwillig und ohne damit
verbundene Vorgabe nach § 131 Abs. 1a AktG zur Einreichung von Fragen bereits im Vorfeld der
Hauptversammlung zuganglich gemacht. Die wahrend der Hauptversammlung gehaltene Rede kann von
diesem Vorab-Manuskript abweichen, insbesondere wenn dies aufgrund aktueller Entwicklungen erforderlich
werden sollte. Es gilt das gesprochene Wort.

Die Live-Ubertragung und die elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung ermdglichen keine
Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG oder eine Stimmrechtsausiibung
im Wege elektronischer Teilnahme im Sinne des § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG.

Weitere Informationen zu den Abstimmungen

Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 und 8 bis 10 haben verbindlichen
Charakter (BV). Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 haben
empfehlenden Charakter (AV) im Sinne der Tabelle 3 der DurchfiihrungsVO (EU) 2018/1212. Es besteht jeweils
die Moglichkeit, mit Ja (Beflirwortung) oder Nein (Ablehnung) zu stimmen oder auf eine Stimmabgabe zu
verzichten (Enthaltung).
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Information zum Datenschutz

Wenn Sie sich fiir die Hauptversammlung anmelden, eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, an der virtuellen
Hauptversammlung teilnehmen oder im Vorfeld der Hauptversammlung Informationen Gibermitteln, erheben
wir personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der
Aktien und Nummer der Anmeldebestatigung) liber Sie und/oder lhren Bevollmachtigten. Dies geschieht, um
Aktiondren oder ihren Bevollmachtigten die Zuschaltung zur und die Ausiibung ihrer Rechte im
Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung zu ermdglichen.

Verantwortliche fiir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Goppingen

E-Mail: ir@teamviewer.com.

Soweit wir uns zur Durchfiihrung der virtuellen Hauptversammlung Dienstleister bedienen, verarbeiten diese
Ihre personenbezogenen Daten nur in unserem Auftrag und sind im Ubrigen zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen steht jedem Betroffenen ein jederzeitiges Auskunfts-,
Berichtigungs-, Einschrankungs-, Loschungs- und ggf. Widerspruchsrecht beziiglich der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenlibertragung und ein Recht auf Beschwerde bei einer
zustandigen Datenschutzaufsichtsbehoérde zu.

Weitere Informationen zum Umgang mit lhren personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der
virtuellen Hauptversammlung und zu lhren Rechten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung kdnnen
jederzeit auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv abgerufen oder unter
folgender Adresse angefordert werden: TeamViewer SE, Bahnhofsplatz 2, 73033 Goppingen, E-Mail:
ir@teamviewer.com.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Fir die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des InvestorPortals und zur
Auslibung von Aktionarsrechten bendtigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfahiges Endgerat. Um
die Bild- und Tonibertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu kénnen, wird eine stabile
Internetverbindung mit einer ausreichenden Ubertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonlibertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer,
bend6tigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhoérer. Méchten Sie von lhrem Rederecht geman
§ 130a Abs. 5 und 6 AktG bzw. ihrem Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG Gebrauch machen, bendtigen Sie
dariiber hinaus auch eine Kamera sowie ein Mikrofon. Fiir den Zugang zum passwortgeschiitzten
InvestorPortal der Gesellschaft bendtigen Sie lhre individuellen Zugangsdaten, die Sie mit der
Anmeldebestatigung erhalten. Mit diesen Zugangsdaten kdénnen Sie sich im InvestorPortal auf der
Anmeldeseite anmelden.

Um das Risiko von Einschrankungen bei der Ausilibung von Aktiondrsrechten durch technische Probleme
wahrend der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit moglich - die
Aktionarsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuiiben.

Weitere Einzelheiten zum InvestorPortal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionare
zusammen mit der Anmeldebestatigung bzw. im Internet unter https://ir.teamviewer.com/hv.

Hinweis zur Verfiigbarkeit der Bild- und Toniibertragung

Die ordnungsgemaB angemeldeten Aktiondre kénnen liber das InvestorPortal die Hauptversammlung am
2. Juni 2026 ab 11:00 Uhr (MESZ) in voller Lange live in Bild und Ton verfolgen. Die Bild- und Toniibertragung
der virtuellen Hauptversammlung und die Verfiligbarkeit des InvestorPortals kann nach dem heutigen Stand
der Technik aufgrund von Einschrankungen der Verfligbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der
Einschrankung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf die die
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Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewahrleistungen und Haftung fiir die
Funktionsfahigkeit und standige Verfligbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in
Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonilibertragung sowie den Zugang zum
InvestorPortal und dessen Verfligbarkeit Ubernehmen. Die Gesellschaft Ubernimmt auch keine
Verantwortung fir Fehler und Mangel der fiir den Online-Service eingesetzten Hard- und Software
einschlieBlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die
Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, friihzeitig von den oben genannten Mdoglichkeiten zur
Rechtsausilibung, insbesondere zur Auslibung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen.

Goppingen, im April 2026

TeamViewer SE
Der Vorstand

Ordentliche Hauptversammlung der TeamViewer SE 24



© 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 a4 4
. “ . 4 “ 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 a4
“ - a 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A 4 4 a 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- - 4 a 4 4 4 4
L . 4 4 a 4 4
G0 L 4 4 4 4 4 4 4 4
« “ 4 4 4 4 4 4 4 4
oy A 4 4 4 a 4 4 4 4
4 “ 4 4 4 4 4 4
“ 4 4 4 4

) TeamViewer

TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Goppingen
Deutschland

teamviewer.com

>

A A A A A AL,

IS

>

L A s

IS
b b b b

>

L NS

r »

L S N N NSNS

/'S

IS
b hrrrh

I Y
N N N N SN

[ 'S
b b

r »

>

13

A r > > b »

/'S
1 3

S

I
S S S N N NSNS

> >

IS

/'S

»

NI N N S S N

b A x b

[ I S

> b b
A b b

IS

b b »

b b b

b



	Titel
	I. Tagesordnung
	1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TeamViewer SE und des gebilligten Konzernabschlusses des TeamViewer-Konzerns für das Geschäftsjahr 2025; Vorlage der Lageberichte der TeamViewer SE und des TeamViewer-Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 (einschließlich der Konzernerklärung zur Unternehmensführung und bestehend aus dem zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht für die TeamViewer SE und den TeamViewer Konzern), der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB); Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
	2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
	3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
	4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der TeamViewer SE für das Geschäftsjahr 2025
	5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
	6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
	7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder 
	8. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
	9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungs- bzw. Bezugsrechts
	10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Verwendung von Derivaten oder über multilaterale Handelssysteme
	II. Ergänzende Informationen zu einzelnen Tagesordnungspunkten
	1. Angaben zu der zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidatin (zu Tagesordnungspunkt 7)
	2. Bericht gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 und 4 AktG (zu den Tagesordnungspunkten 9 und 10)
	III. Weitere Angaben und Hinweise

